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Informationen zur Begriffsbestimmung und Durchführung von Werkverkehren nach 
dem Güterkraftverkehrsgesetz 

Das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) in der gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 
22.06.1998 (BGBl.I S. 1485) definiert grundsätzlich zwei Güterkraftverkehrsarten: 
  - gewerblichen Güterkraftverkehr 
  - Werkverkehr  
Während im gewerblichen Güterkraftverkehr Erlaubnispflicht (§ 3) und die Pflicht zum 
Abschluss einer Güterschaden- Haftpflichtversicherung (§ 7a), besteht ist der Werkverkehr 
erlaubnisfrei und bedarf keiner Berufszugangsbedingungen. 

Was versteht man unter Werkverkehr? 
Im § 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes hat der Gesetzgeber vier wesentliche Merkmale des 
Werkverkehrs definiert: 

1.  Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, 
     gekauft, vermietet, gemietet, hergestellt, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder  
    instand gesetzt worden sein. 
2.  Die Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, ihrem Versand  
     vom Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder - zum Eigengebrauch -  
     außerhalb des Unternehmens dienen.  
3.  Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen  
     Personal des Unternehmens geführt werden oder von Personal, das dem  
     Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt  
     worden ist, 
4.  Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des 
     Unternehmens darstellen.  

Den Bestimmungen über den Werkverkehr unterliegt auch die Beförderung von Gütern durch 
Handelsvertreter, Handelsmakler und Kommissionäre, soweit 
  1. deren geschäftliche Tätigkeit sich auf diese Güter bezieht,  
  2. die Voraussetzungen 2. bis 4. vorliegen und 
  3. ein Kraftfahrzeug verwendet wird, dessen Nutzlast einschließlich der Nutzlast 
   eines Anhängers 4 Tonnen nicht überschreiten darf. 

Güterkraftverkehr, der diese Merkmale nicht aufweist, ist gewerblicher 
Güterkraftverkehr und bedarf somit der Erlaubnis. Unerlaubter gewerblicher 
Güterverkehr stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit empfindlichem Bußgeld 
geahndet. Wenden Sie sich bitte deshalb in Zweifelsfällen an die untere 
Verkehrsbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt. 

Jeder Unternehmer, der Werkverkehr mit Fahrzeugen bzw. Fahrzeugkombinationen über 3,5 
t zulässiges Gesamtgewicht betreibt, ist vor der ersten Beförderung verpflichtet, sein 
Unternehmen beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) anzumelden § 15a (2). 

Dies erfolgt auf einem vorgeschriebenen Formblatt (www.balm.bund.de).. 
Das Formblatt ist zu richten an die zuständige Außenstelle des Bundesamtes für den 
Güterverkehr. Für Sachsen ist zuständig: 

Bundesamt für Logistik und Mobilität  
Außenstelle Dresden 
Bernhardtstr. 62 
01187 Dresden   Tel.: 0351 879 960 Fax: 0351 879 9690 


